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1. Beteiligungszeitraum und Fristen 

Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 18.01.2023 zur Abgabe von 

Stellungnahmen zum Vorentwurf der Aufhebungssatzung "Flurstraße" in der Ortsgemeinde 

Winnweiler im Ortsteil Potzbach gebeten. 

 

Am 11.05.2023 wurde die Offenlage gemäß § 3 I BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Vom 

26.01.2023 bis einschließlich 28.02.2023 lag der o. g. Aufhebungsvorentwurf zur Einsichtnahme 

aus.  

 

Belange, die von den Trägern öffentlicher Belange nicht innerhalb der angemessenen Frist 

vorgetragen wurden, müssen in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB von der Gemeinde nicht 

berücksichtigt werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn später von einem Träger öffentlicher 

Belange vorgebrachte Belange der Gemeinde, auch ohne sein Vorbringen bekannt sind oder 

hätten bekannt sein müssen oder sie für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von Bedeutung 

sind. 

 

2. Empfehlungen zu den Stellungnahmen 

Nachfolgend werden durch das Ingenieurbüro mb.ingenieure GmbH (ehemals Monzel-

Bernhardt) Rockenhausen, Empfehlungen zu eingegangenen Stellungnahmen der Träger 

öffentlicher Belange aus der Behördenbeteiligung und der Beteiligung der Öffentlichkeit 

abgegeben. Die Empfehlungen dienen der Gemeinde als Entscheidungshilfe für die Abwägung 

gemäß § 1 Abs. 6 BauGB. Die Beratung und Beschlussfassung zu den Anregungen im 

Gemeinderat stellt dabei den Kernbereich der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander dar. 

Eine sorgfältige Abwägung, zu der auch eine übersichtliche Wiedergabe im gemeindlichen 

Beschluss gehört, ist eine Grundvoraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des 

Bauleitplanes. Aus dem Abwägungsprotokoll sollte hervorgehen, dass sich der Gemeinderat 

ernsthaft mit den Hinweisen und Anregungen auseinandergesetzt hat. Ein bloßes 

„Zurückweisen“ von Anregungen ohne inhaltliche Auseinandersetzung oder Begründung ist 

verfahrensschädlich. 

 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die eingegangenen Stellungnahmen. Für 

Stellungnahmen, die keine Bedenken, Anregungen oder Einwendungen erhoben haben, 

werden keine Abwägungsunterlagen erstellt.  
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   Einwendungen 

 Beteiligung TÖB Stellungnahmen vom: ja nein 

2.1 Bürger 1    

2.2 Bürger 2    

2.3 Bürger 3    

2.4 Bürger 4    

2.5 Amprion GmbH 30.01.2023  x 

2.6 

Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz u. 

Dienstleistungen der 

Bundeswehr 

18.01.2023  x 

2.7 Bundesnetzagentur    

2.8 Creos Deutschland GmbH 20.01.2023  x 

2.9 
DBD Deutsche Breitband 

Dienste GmbH 
   

2.10 Deutsche Glasfaser 18.01.2023  x 

2.11 
Deutsche Telekom Techn1k 

GmbH 
19.01.2023 

s. 

Schreiben 
 

2.12 
E-Plus Mobilfunk GmbH & Co 

KG / Telefonica 
   

2.13 Ericsson Services GmbH 18.01.2023  x 

2.14 Gasanstalt Kaiserslautern 02.02.2023  x 

2.15 Inexio KGaA 19.01.2023  x 

2.16 Pfalzconnect    

2.17 Pfalzgas GmbH 19.01.2023  x 

2.18 
PfalzKom Gesellschaft für 

Telekommunikations mbH 
08.02.2023  x 
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   Einwendungen 

 Beteiligung TÖB Stellungnahmen vom: ja nein 

2.19 Pfalzwerke AG 24.02.2023 Anregungen  

2.20 PLEDoc GmbH 06.02.2023  x 

2.21 
Telefonica Germany GmbH & 

Co. OHG 
   

2.22 Telekom BeKa Trassenschutz    

2.23 Verkehrsverbund Rhein-Neckar    

2.24 
Vodafone GmbH / Kabel 

Deutschland GmbH 
28.02.2023  x 

2.25 
Katholische Kirchengemeinde 

Winnweiler 
   

2.26 
Protestantische 

Kirchengemeinde Winnweiler 
   

2.27 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 

Abfallentsorgung 

19.01.2023 
s. 

Schreiben 
 

2.28 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 

Gesundheit 

31.01.2023  x 

2.29 
Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Brandschutz 
24.01.2023  x 

2.30 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, 

Denkmalschutz 

   

2.31 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Kreisbauamt, 

Untere Landesplanungsbehörde 

31.01.2023 
s. 

Schreiben 
 

2.32 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Untere 

Immissionsschutzbehörde 
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   Einwendungen 

 Beteiligung TÖB Stellungnahmen vom: ja nein 

2.33 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Untere 

Naturschutzbehörde 

28.02.2023 
s. 

Schreiben 
 

2.34 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Untere 

Verkehrsbehörde 

   

2.35 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Untere 

Wasserbehörde 

08.03.2023 

 
x 

keine 

Stellungnahme 

erforderlich 

2.36 
Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Veterinäramt 
19.01.2023  x 

2.37 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 1 

Zentralabteilung 

   

2.38 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 2 

Recht, Gesundheit, 

Ausländerbehörde 

   

2.39 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 3 

Ordnung und Verkehr 

   

2.40 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 4 

Soziales 

   

2.41 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 5 

Jugend, Familie und Sport 

   

2.42 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 6 

Bauen und Schulen 
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   Einwendungen 

 Beteiligung TÖB Stellungnahmen vom: ja nein 

2.43 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 7 

Umweltschutz und 

Abfallwirtschaft 

   

2.44 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 8 

Veterinäramt und Landwirtschaft 

   

2.45 

Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis, Abteilung 9 

Finanzen 

18.01.2023 
 

x 

2.46 
Aedes-Atelier für Architektur und 

Raum GmbH 
 

 
 

2.47 mb.ingenieure GmbH  
 

 

2.48 
Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben   
 

2.49 
Bundesaufsichtsamt für 

Flugsicherung 23.01.2023  
x 

2.50 
Deutscher Wetterdienst 28.02.2023  

x 

2.51 DFS Deutsche Flugsicherung 

GmbH 
20.02.2023  

x 

2.52 Dienstleistungszentrum 

Ländlicher Raum 
19.01.2023  

x 

2.53 
Direktion Landesarchäologie 18.01.2023  x 

2.54 
Forstamt Donnersberg 30.01.2023  x 

2.55 
Generaldirektion Kulturelles 

Erbe   
 

2.56 
Generaldirektion Kulturelles 

Erbe Rheinland-Pfalz 24.01.2023  
x 

2.57 

Gesellschaft für Naturschutz 

und Ornithologie Rheinland-

Pfalz e.V. 
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   Einwendungen 

 Beteiligung TÖB Stellungnahmen vom: ja nein 

2.58 Handelsverband Südwest 28.02.2023  x 

2.59 Handwerkskammer der Pfalz 
  

 

2.60 

Landesaktionsgemeinschaft 

Natur und Umwelt Rheinland-

Pfalz e.V. 

13.02.2023  
x 

2.61 
Landesamt für Geologie und 

Bergbau, Rheinland-Pfalz 01.03.2023 
s. 

Schreiben 

 

2.62 Landesbetrieb Liegenschafts- 

und Baubetreuung 
  

 

2.63 Landesbetrieb Mobilität 

Rheinland- Pfalz 
13.02.2023  

x 

2.64 Landwirtschaftskammer 

Rheinland-Pfalz 
01.02.2023  

x 

2.65 
Planungsgemeinschaft 

Westpfalz 
17.02.2023  

x 

2.66 Pollichia e.V. Geschäftsstelle   
 

2.67 
SAM Sonderabfall- 

Management- Gesellschaft 
  

 

2.68 
Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd 
22.02.2023  

x 

2.69 

Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd, 

Regionalstelle Gewerbeaufsicht 

  
 

2.70 

Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd, 

Regionalstelle Wasser-, Abfall, 

Boden 

22.02.2023  

x  

keine 

Stellungnahme 

erforderlich 

2.71 
Vermessungs- und Katasteramt 

Westpfalz 
20.01.2023  

x 

2.72 
Zweckverband 

Wasserversorgung Westpfalz 
26.01.2023  

x 
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   Einwendungen 

 Beteiligung TÖB Stellungnahmen vom: ja nein 

2.73 
Bauern- und Winzerverband 

Rheinland-Pfalz Süd 
  

 

2.74 

Bund für Umwelt- und 

Naturschutz Landesverband 

Rheinland-Pfalz 

  
 

2.75 
Einzelhandelsverband 

Rheinhessen Pfalz e.V. 
  

 

2.76 
Landesjagdverband Rheinland-

Pfalz e.V. 
  

 

2.77 Landesverband Gartenbau    
 

2.78 
Naturfreunde Rheinland-Pfalz 

e.V. 
  

 

2.79 
Naturschutzbund Deutschland 

LV Rheinland-Pfalz e.V. 
  

 

2.80 
Verbandsgemeindeverwaltung 

Otterbach / Otterberg 
   

2.81 Ortsgemeinde Börrstadt    

2.82 Ortsgemeinde Falkenstein    

2.83 Ortsgemeinde Gonbach    

2.84 Ortsgemeinde Höringen    

2.85 Ortsgemeinde Imsbach    

2.86 Ortsgemeinde Lohnsfeld    

2.87 Ortsgemeinde Münchweiler    

2.88 Ortsgemeinde Schweisweiler    

2.89 Ortsgemeinde Sippersfeld    

2.90 Ortsgemeinde Winnweiler    

2.91 
Verbandsgemeinde Winnweiler 

Feuerwehr 
   

2.92 
Verbandsgemeinde Winnweiler 

Straßenbaulastträger 
   

2.93 
Verbandsgemeinde Winnweiler 

Werke/ Referat 5 
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Abwägungsempfehlungen 

 

Die nachfolgend wiedergegebenen Stellungnahmen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

und Richtigkeit. Ihre Wiedergabe dient lediglich zum besseren Verständnis der 

Abwägungsempfehlungen.  

 

 Träger öffentlicher Belange  Naturschutzverband  Bürger 

OZ 2.11 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Stellungnahme vom 19. Januar 2023 / Empfehlung zur Abwägung 
 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 

beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 

sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 

Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  

  

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, wie aus beigefügtem Plan 

ersichtlich ist.  

  

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen 

Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 

Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 

Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie 

oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 

Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

 

Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen Bebauungsplan ist eine Planauskunft und 

Einweisung von unserer zentralen Stelle einzufordern:  

  

Deutsche Telekom Technik GmbH   

Zentrale Planauskunft Südwest  

Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr.   

E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de  

 

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  

Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der 

Telekom benötigt werden, bitten wir zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen 

rechtzeitig, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Für die Bestellung eines Anschlusses setzten 

sie sich bitte mit unserem Bauherrnservice 0800 3301903 in Verbindung. 
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Abwägungsempfehlung: 

Die behördlichen Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird empfohlen die 

Hinweise zu berücksichtigen. 

Eine Änderung oder Ergänzung der Aufhebungssatzung wird nicht erforderlich.  
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 Träger öffentlicher Belange  Naturschutzverband  Bürger 

OZ 2.19 Pfalzwerke AG 

Stellungnahme vom 24. Februar 2023 / Empfehlung zur Abwägung 
 

 

Im Rahmen unserer frühzeitigen Beteiligung an dem im Betreff genannten Verfahren geben wir 

folgende Stellungnahme ab.  

  

Die mitgeteilte Planung berührt Belange unseres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiches sowie 

Belange der Ortsgemeinde Winnweiler. Es bestehen aber keine Bedenken bezüglich der 

Aufhebung des o.g. Bebauungsplanes. Wir geben jedoch nachstehende Anregungen an Sie 

weiter und bitten um Berücksichtigung.  

  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind derzeitig die 

nachstehend aufgeführten Versorgungseinrichtungen der Pfalzwerke Netz AG sowie der 

Ortsgemeinde Winnweiler als Bestand zu berücksichtigen:  

  

 lfd. Nr.  Versorgungseinrichtungen der Pfalzwerke Netz AG  

1   0,4-kV-Niederspannungsfrei- und kabelleitungen, Ortsnetz Winnweiler   

  

Lfd. Nr.  Versorgungseinrichtung der Ortsgemeinde Winnweiler  

2   0,4-kV-Niederspannungsfreileitung und Leuchten   

(Straßenbeleuchtungsanlage) 

 

Schreiben vom 24. Februar 2023, Zeichen: BG56-2023-4-10038-00  

  

Zur Information über den Bestand dieser Versorgungseinrichtungen haben wir als Anlage einen 

aktuellen Planauszug unserer Bestandsdokumentation beigefügt. Wir weisen allerdings 

ausdrücklich darauf hin, dass diese Auskunft nur für Planungszwecke verwendet werden darf.   

  

Da unser Versorgungsnetz ständig baulichen Veränderungen unterliegt, ist es erforderlich, dass 

vor jeweiligem Bau/ Maßnahmenbeginn unbedingt eine aktuelle Planauskunft über die Online 

Planauskunft der Pfalzwerke Netz AG eingeholt wird, die auf der Webseite  der  Pfalzwerke  

Netz  AG  (https://www.pfalzwerke-netz.de/service/kundenservice/online-planauskunft) zur 

Verfügung steht.  

  

Aufgrund des hier  aufgeführten  Bestands  von  Versorgungseinrichtungen  im  Bereich der 

Aufhebung weisen wir drauf hin, dass unsere Beteiligung im Rahmen eines 

Aufstellungsverfahrens für einen neuen Bebauungsplan/ einer Satzung bzw. von 

Baugenehmigungsverfahren für Bauvorhaben erforderlich sein wird. 
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Abwägungsempfehlung: 

Die behördlichen Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird empfohlen die 

allgemeinen Hinweise entsprechend zu berücksichtigen. Die Versorgungseinrichtungen, 

welche im Bestand vorhanden sind, sind im Rahmen einer möglichen Baumaßnahme in 

Zukunft grundsätzlich zu berücksichtigen. 

Eine Änderung oder Ergänzung der Aufhebungssatzung wird nicht erforderlich.  
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 Träger öffentlicher Belange  Naturschutzverband  Bürger 

OZ 2.27 Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Abteilung Abfallentsorgung 

Stellungnahme vom 19. Januar 2023 / Empfehlung zur Abwägung 
 

Bezüglich der Aufstellung der Satzung zur Aufhebung des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

„Flurstraße“ in der Ortsgemeinde Winnweiler OT Potzbach ist aus abfallrechtlichen 

Gesichtspunkten bei zukünftigen Planungen auf folgendes hinzuweisen: 

 

Eine ordnungsgemäße Entsorgung der hier anfallenden Abfälle muss im Rahmen der 

Verkehrssicherungspflichten und der Sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und 

Fahrwegen für die Sammlung von Abfällen (DGUV Informationen 214-033) gewährleistet sein. 

Gemäß § 16 DGVU Vorschrift 44 in der derzeit gültigen Fassung darf Müll nur abgeholt werden, 

wenn die Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so angelegt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht 

erforderlich ist. Eine identische Forderung ergibt sich aus der§ 4 Abs. 3 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).Sackgassen, die nach dem Erlass der DGUV 

Vorschrift 43 Unfallverhütungsvorschrift „Müllbeseitigung“ am 01.10.79 gebaut wurden, müssen 

zur Müllbeseitigung durch Abfallsammelfahrzeuge an ihrem Ende über geeignete, für den 

öffentlichen Verkehr freigegebene Wendeanlagen verfügen. Zu den Wendeanlagen gehören in 

diesem Zusammenhang Wendekreise, Wendeschleifen und Wendehämmer. 

 

Ist dies nicht möglich, sind durch die Gemeinde Abfallsammelplätze an der nächsten für das 

Abfallsammelfahrzeug sicher befahrbaren Straße einzurichten, an denen die 

Abfallsammelbehälter/Abfallsacke der Anwohner zur Abfuhr durch die Abfallsammelfahrzeuge 

bereitgestellt werden können. Des Weiteren dürfen Abfallsammelfahrzeuge nur öffentliche 

Straßen und Plätze anfahren. Privatwege dürfen nicht befahren werden. Fahrbahnen müssen 

als Anliegerstraßen oder -wege ohne Begegnungsverkehr bei geradem Straßenverlauf 

grundsätzlich eine Breite von mindestens 3,55 m aufweisen. Diese Zahl ergibt sich aus der 

nach StVZO zulässigen Fahrzeugbreite von 2,55 m und einem seitlichen Sicherheitsabstand 

von je 0,5 m. Dieser Abstand wird sowohl in der Sicherheitstechnik als auch im Verkehrsrecht 

als Mindestmaß angesehen. Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen oder -wege mit 

Begegnungsverkehr grundsätzlich eine Breite von mindestens 4,75 m aufweisen. Bei 

Einrichtung von Parkmöglichkeiten ist auf die Einhaltung der Mindestbreite zu achten. Es ist 

sicherzustellen, dass die Straßen an den Abfuhrtagen nicht durch parkende Fahrzeuge verengt 

wird. 

 

Abwägungsempfehlung: 

Die behördlichen Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird empfohlen die 

allgemeinen Hinweise entsprechend zu berücksichtigen.  

Eine Änderung oder Ergänzung der Aufhebungssatzung wird nicht erforderlich.  
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 Träger öffentlicher Belange  Naturschutzverband  Bürger 

OZ 2.31 Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Kreisbauamt, Untere  

                     Landesplanungsbehörde 

Stellungnahme vom 31. Januar 2023 / Empfehlung zur Abwägung 
 

 

Für die Aufhebung des o.g. Bebauungsplans werden seitens der unteren 

Landesplanungsbehörde 

keine Einwendungen 

erhoben. 

 

Es werden folgende Hinweise gegeben: 

• Die Rechtsgrundlagen auf der Planurkunde sind zu aktualisieren. 

 

• Da Bebauungspläne eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten sollen, ist es 

im Allgemeinen unumgänglich, mit ihrer Aufhebung zugleich darüber zu entscheiden, welche 

städtebauliche Ordnung - der planersetzenden § 34 BauGB - an die Stelle der mit dem Plan 

vorher beabsichtigten Ordnung treten soll. Der bloße Verweis der Gemeinde auf die Geltung 

des § 34 BauGB reicht nicht in jeder Planungssituation aus, um mit der ersatzlosen 

Planaufhebung eine städtebauliche Rechtfertigung zu verschaffen. Die planersetzende 

Vorschrift des § 34 BauGB reicht aus städtebaulicher Sicht und unter Berücksichtigung der 

Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Beurteilung von Art und dem 

Maß der baulichen Nutzung zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung nicht aus. 

 

Wir empfehlen die Bestimmung die baulichen Nutzung innerhalb des Aufhebungsbereichs 

auszuschließen und in den Textteil der Begründung aufzunehmen. 

 

• Die Änderungen sind bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einzupflegen 

 

 

Abwägungsempfehlung: 

Die behördlichen Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird empfohlen die 

allgemeinen Hinweise entsprechend zu berücksichtigen. Bis zum Aufhebungsbeschluss 

werden die aktuellen Rechtsgrundlagen entsprechend auf die Planurkunde übernommen. 

Die Änderungen werden auch entsprechend in der weiteren Fortschreibung des 

Flächennutzungsplanes berücksichtigt. Der Satzungsplan der Aufhebungssatzung 

„Flurstraße“ trifft keinerlei bauplanungsrechtliche und/oder bauordnungsrechtliche 

Festsetzungen. Für den Geltungsbereich der Satzung treten alle bislang rechtskräftigen 

Festsetzungen bis auf die Entwicklung der Streuobstwiese (Ausgleichsmaßnahme A 1)  

des Bebauungsplanes außer Kraft. Die baulichen Einzelvorhaben werden anschließend 

nach dem § 34 BauGB beurteilt. Demzufolge ist innerhalb der im Zusammenhang 
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bebauten Ortslage ein Vorhaben nur dann zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 

baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung 

gesichert ist.  

Eine Änderung oder Ergänzung der Aufhebungssatzung wird nicht erforderlich.  
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 Träger öffentlicher Belange  Naturschutzverband  Bürger 

OZ 2.33 Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Untere Naturschutzbehörde 

Stellungnahme vom 28. Februar 2023 / Empfehlung zur Abwägung 
 

 

Die Gemeinde Winnweiler will den Bebauungsplan “Flurstraße“ im Ortsteil Potzbach aufheben, 

da die weitere Siedlungsentwicklung an anderer Stelle weiterbetrieben werden soll. Für die 

Eingriffs- und Ausgleichsbetrachtung entstehen hierdurch zwei Konfliktpunkte: 

• Einzelne Bauvorhaben wurden realisiert; es ist daher sicherzustellen, dass der Ausgleich für 

die entstandenen Eingriffe auch nach Aufhebung des BP gewährleistet ist. 

• Durch die Lage der realisierten Bauvorhaben sind die “gefangenen Flächen“ künftig als 

Innenbereich einzuschätzen und können nach § 34 BauGB bebaut werden. Somit hat der BP 

Flurstraße auch nach seiner Aufhebung Eingriffe in Natur und Landschaft zur Folge, die im 

Aufhebungsverfahren zu berücksichtigen und auszugleichen sind. 

 

Die nun vorliegende Planung wurde im Vorfeld seitens der VG (siehe unsere Stellungnahme 

vom 04.11.2021) und des Planungsbüros mit der UNB abgestimmt mit dem Ergebnis, dass die 

geplante Ausgleichsfläche beibehalten wird, um bereits entstandene wie noch zu erwartende 

Flächenbeanspruchungen durch Bebauung zu kompensieren. 

 

Mit dem Hinweis, dass die Ausgleichsfläche auch in das Kompensationsverzeichnis des Landes 

Rheinland-Pfalz einzutragen ist, stimmt die Untere Naturschutzbehörde der Planung zur 

Aufhebungssatzung zu. 

 

 

Abwägungsempfehlung: 

Die behördlichen Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Es wird empfohlen die 

geplanten Ausgleichsmaßnahmen in das Kompensationsverzeichnis „KSP“ zu 

übernehmen. Da allerdings bereits zwei Einzelvorhaben im Geltungsbereich umgesetzt 

worden sind und keine Ausgleichsmaßnahmen für den verursachten Eingriff in der Natur 

erfolgt sind, wird für die Aufhebungssatzung die Ausgleichsmaßnahme A 1 festgesetzt, 

die den verursachten Eingriff vollumfänglich kompensieren soll. Die Bestandsbäume 

innerhalb der Magerwiese auf dem Flurstück-Nr. 77 (teilweise) sind entsprechend zur 

erhalten, zu schützen und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen.  

Die Aufhebungssatzung wird ergänzt bzw. angepasst.   
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 Träger öffentlicher Belange  Naturschutzverband  Bürger 

OZ 2.35 Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Untere Wasserbehörde 

Stellungnahme vom 08. März 2023 / Empfehlung zur Abwägung 
 

 

Wir nehmen Bezug auf das vorgenannte Verfahren und teilen mit, dass wir uns der 

Stellungnahme der SGD Süd Kaiserslautern vom 22.02.2023 anschließen. 

 

 

Abwägungsempfehlung: 

Die behördlichen Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Struktur- und 

Genehmigungsbehörde Süd teilte in Ihrer Stellungnahme vom 22.02.2023 mit, dass durch 

die Aufhebung keine wasserwirtschaftlichen, abfallwirtschaftlichen und 

bodenschutzrechtlichen Belange berührt werden und somit keine Erfordernis zur 

weiteren Berücksichtigung besteht.  

Eine Änderung oder Ergänzung der Aufhebungssatzung wird nicht erforderlich. 
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 Träger öffentlicher Belange  Naturschutzverband  Bürger 

OZ 2.61 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 

Stellungnahme vom 01. März 2023 / Empfehlung zur Abwägung 
 

 

Aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden zum 

oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertungen gegeben: 

 

Bergbau/ Altbergbau: 

 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Geltungsbereich der Aufhebung 

des Bebauungsplanes “Flurstraße“ kein Altbergbau dokumentiert ist und aktuell kein Bergbau 

unter Bergaufsicht erfolgt. 

 

Boden und Baugrund 

 

- allgemein: 

 

Nach unseren geologischen Informationen stehen im Bereich des Planungsgeländes 

voraussichtlich oberflächennah Sedimentgesteine des Rotliegend an. Diese setzen sich hier 

vorwiegend aus einer Wechselfolge von Ton-, Silt- und Sandsteinen zusammen. Weiter können 

bereichsweise vulkanische Einschaltungen vorkommen. Insbesondere die Ton- und 

Schluffsteine sind für ihre Rutschungs- und Wasserempfindlichkeit bekannt. 

 

Aufgrund der genannten Gegebenheiten empfehlen wir dringend die Erstellung eines 

Baugrundgutachtens einschließlich der Prüfung der Hangstabilität. Die 

Baugrunduntersuchungen sind dem LGB anzuzeigen und die Ergebnisse (Geodaten) sind 

mitzuteilen (siehe https://www.Igb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz. html). 

 

Die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 und -2, 

sind zu beachten. 

 

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu 

berücksichtigen. 

 

 

- mineralische Rohstoffe: 

 

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwände. 
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Abwägungsempfehlung: 

Die behördlichen Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird empfohlen den nachfolgenden Hinweis im Textteil unter Kapitel 1.6 „Technische 

Infrastruktur“  im Unterkapitel Baugrund/ Boden aufzunehmen:  

Entsprechend der geologischen Informationen stehen im Bereich des Planungsgeländes 

voraussichtlich oberflächennah Sedimentgesteine des Rotliegend an. Diese setzen sich 

hier vorwiegend aus einer Wechselfolge von Ton-, Silt- und Sandsteinen zusammen. 

Weiter können bereichsweise vulkanische Einschaltungen vorkommen. Insbesondere die 

Ton- und Schluffsteine sind für ihre Rutschungs- und Wasserempfindlichkeit bekannt. 

 

Aufgrund der genannten Gegebenheiten wird die Erstellung eines Baugrundgutachtens 

einschließlich der Prüfung der Hangstabilität empfohlen. Die Baugrunduntersuchungen 

sind dem LGB anzuzeigen und die Ergebnisse (Geodaten) sind mitzuteilen (siehe 

https://www.Igb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz. html). 

 

Die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 1054 und DIN 4020 und DIN EN 1997-1 und -

2, sind zu beachten. 

 

Die Aufhebungssatzung wird entsprechend angepasst bzw. ergänzt.  
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 Träger öffentlicher Belange  Naturschutzverband  Bürger 

OZ 2.68 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Kaiserslautern 

Stellungnahme vom 22. Februar 2023 / Empfehlung zur Abwägung 
 

Der Anlass zur Aufhebung des Bebauungsplanes begründet sich in der Hinsicht, dass die 

weitere Überplanung in diesem Geltungsbereich nicht mehr vorgesehen ist. Durch die 

Aufhebung des B-Plans sollen auf den ungenutzten Flächen neue Baugrundstücke und Flächen 

im Ortssteil Potzbach zur Verfügung gestellt werden. Mit der Aufhebung werden keine 

wasserwirtschaftlichen, abfallwirtschaftlichen und bodenschutzrechtlichen Belange berührt.  

 
 

Abwägungsempfehlung: 

Die behördlichen Anregungen werden zur Kenntnis genommen.  

Eine Änderung oder Ergänzung der Aufhebungssatzung wird nicht erforderlich.  

 
 

 

 

Aufgestellt: Rockenhausen, Oktober 2023 / Hn 

 

mb.ingenieure GmbH      
 

 

 
  


